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Norm

ZPO §§64

146

Rechtssatz

Einem Komplementär mit umfangreicher Gerichts- und Behördenerfahrung, der weder die standardisierte Belehrung

über die Anwaltsp icht in der Ladung noch einen zusätzlichen (optisch hervorstechenden) Hinweis zur Kenntnis nimmt

und ohne Anwalt zur Verhandlung erscheint, fällt nicht bloß ein minderer Grad des Versehens zur Last.
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